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Daniel Grob

In jüngerer Zeit wurde insbesondere

die Voraussetzung einer Erkrankung,
welche die Annahme rechtfertigt, dass

«das Lebensende nahe ist» kritisiert.

Es wird die Möglichkeit gefordert,
faktisch auch bei gesunden, aber
«lebensmüden» Menschen ohne
terminale Erkrankung assistierten Suizid

begehen zu können.

Diese Stimmen können illustriert werden

durch Aussagen aus Kommentaren

zu einem Interview des
Schreibenden im Tages-Anzeiger2.

«Möchte eigentlich selber

bestimmen, wann Schluss ist. Oder

hat der Herr Oberprofessor das

Gefühl, dass so einem Entscheid

nicht ein ziemlicher Gedankenpro-
zess vorangegangen ist?»

«Wie bei der Abtreibung, der

Scheidung und auch der

Inanspruchnahme der Exit-Dienste

steht es jedem frei, PERSÖNLICH

zu tun und zu lassen, was er will.

Wer ein selbstbestimmtes
Leben gelebt hat, soll auch die

Möglichkeit haben, selbst zu

entscheiden, wann es Schluss ist.»

Mehrere Personen sind involviert
Gemäss den SAMW-Richtlinien sind

mindestens zwei Personen in den

assistierten Suizid involviert. Eine dieser

Personen ist ein Arzt/eine Ärztin,

welche das Barbiturat-Rezept
ausstellt und damit die Möglichkeiten und

Grundlagen des Suizids schafft. Diesen

assistierenden Personen sind die

gleichen Freiheitsrechte einzuräumen

wie der sterbewilligen Person.

Die Entscheidung eines Arztes/einer

Ärztin, im Einzelfall Beihilfe zum Suizid

zu leisten, ist als solche zu respek-

Assistierter Suizid und die Grenzen des
autonomen Handelns

Vor nun bald zehn Jahren wurden die aktuell gültigen Richtlinien

der Schweizerischen Akademie der medizinischen Wissenschaften

(SAMW) zum assistierten Suizid vom Senat der SAMW genehmigt1.

Sie bedeuteten damals eine gewisse Liberalisierung und definierten

die Voraussetzungen, unter welchen Rezepte für das todbringende

Barbiturat ausgestellt werden können.

tieren. In jedem Fall hat der Arzt/die
Ärztin auch das Recht, Suizidbeihilfe

abzulehnen.

Der absolute Autonomie-Anspruch
der sterbewilligen Person («ich

entscheide selber, wann ich sterbe») ist

theoretisch nur umzusetzen durch

eine vollständige Freigabe des

todbringenden Mittels (Natrium-Pento-

barbital): Jede/-r könnte dann für sich

selber entscheiden, ob und wann er/

sie das Mittel beziehen will.

Da in der Planung und Durchführung

eines assistierten Suizides immer

mehrere Personen involviert sind,

findet die Autonomie des/der Sterbewilligen

letztlich ihre Grenzen aber an

der Beurteilung der Assistierenden.

Patientinnen und Patienten der Klinik

für Akutgeriatrie des Waidspitals
thematisieren den assistierten Suizid

häufig. Die hypothetische Möglichkeit

des assistierten Suizides wird nicht

selten als «Schutz vor einer zügellosen

Medizin» wahrgenommen
(«Lebensverlängerung um jeden Preis», «ich

möchte nicht an Schläuchen

hängen»).

Gerade hochbetagte, chronisch kranke

Menschen spüren den ökonomischen

Druck, der auf dem Gesundheitswesen

lastet: Sie sehen sich selber nicht

selten nur noch als «Kostenfaktor».

Dazu kommt, dass heute durch eine

Patientenverfügung jeder Mensch die

Grenzen medizinischer Interventionen

für sich selber definieren kann. Die

Angst, zu viel Medizin resp, Medizin-

Technologie am Lebensende zu

erhalten, ist heute zunehmend

unbegründet.

Fazit

Es ist nachvollziehbar, dass es

für viele Menschen beruhigend
und entlastend sein dürfte zu

wissen, zu jedem Zeitpunkt
nach dem eigenen Willen sanft

mithilfe anderer Personen aus

dem Leben scheiden zu können.

In dieser absoluten Form

ist diese Vorstellung aber kaum

umzusetzen.

Auch wenn der assistierte
Suizid medial immer wieder (an

Einzelfällen) thematisiert wird:

Eine von Vertrauen geprägte
Beziehung mit dem/der
behandelnden Arzt/Ärztin dürfte die

am Lebensende auftretenden
Krisen bewältigen helfen. Dies

zeigen auch die Erfahrungen
in der akutgeriatrischen Klinik:

Eine altersfreundliche Medizin

mit Augenmass, Vertrauen und

etwas Zeit lässt alte Menschen

wieder Hoffnung schöpfen und

hilft in vielen Fällen, Krisen am
Lebensende zu bewältigen.

Dr. med. Daniel Grob
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